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BESCHLUSSVORLAGE

öffentlich

Zulassung eines neuen E-Fahrzeuges
Sachverhalt:

Die Firma, die ab dem 01. Januar 2024 die Abfallentsorgung auf Spiekeroog durchführt,
beantragt zur Ausführung ihrer Arbeit ganzjährig eine E-Karre.
Befördert wird hiermit der Hausmüll im Auftrag für den Landkreis Wittmund.

Hierfür wird eine Ausnahmegenehmigung vom Allgemeinen Kraftfahrzeug-Verkehrsverbot
(AKVV) benötigt, welche gemäß § 46 (1) Nr. 11 StVO nach positiver Stellungnahme der
Gemeinde vom Landkreis Wittmund ausgestellt wird.

Das Fahrzeug wird gemäß dem Gebührentarif zur Sondernutzungssatzung jährlich
abgerechnet.
Der Betrieb wurde hierüber informiert, dass auf den Straßen der gesamten Insel eine
Geschwindigkeitsbegrenzung von 15 km/h besteht.

Nachweis Stellplatz:
Müllumschlagsplatz Hafen

Beschlussvorschlag:
Dem Antrag auf ganzjährige Zulassung der E-Karre wird zugestimmt.

Gemeinde Spiekeroog

Ordnungsamt

Vorlagen-Nr.
01/111/2023

↓ Beratungsfolge Sitzungstermin TOP

Verwaltungsausschuss der Gemeinde Spiekeroog 14.11.2023

Rat der Gemeinde Spiekeroog 23.11.2023

Betreff:

Spiekeroog, den 09.11.2023

(Brandt, Desiree)

Abstimmungsergebnis:

Fachausschuss Ja: Nein: Enth.:

VA Ja: Nein: Enth.:

RAT
Ja: Nein: Enth.:
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Anlagenverzeichnis:

E-Karre-Firma-Augustin


